






Begründung der Gestaltungssatzung Lucherberg 
 

1. Sinn und Zweck der Gestaltungssatzung  
Lucherberg als typisches Dorf in der Jülicher Börde ist geprägt durch seine homo-
gene Bauweise, die sich insbesondere in der Höhenentwicklung und der Dach-
landschaft wiederspiegelt. Die Gefahr besteht, dass dieses Ortsbild durch unbe-
dachte Einzelmaßnahmen, auch bei Um- und Ausbauten der Gebäude, zerstört 
wird. Aus diesen Gründen soll die Dachlandschaft und die Höhenentwicklung mit 
dieser Gestaltungssatzung geschützt werden. 
 
2. Höhe baulicher Anlagen 
Um die Höhenentwicklung an der bestehenden Bauweise der Ortslage Lucherberg 
zu orientieren, werden Trauf- und Firsthöhen als Obergrenze festgesetzt. Die Hö-
henvorgaben entsprechen dem Umgebungscharakter der Ortslage. 
 

           
 
3. Dächer 
Die homogene Dachlandschaft der Ortslage Lucherberg wird  insbesondere durch 
die Dächer über dem 2. Vollgeschoss geprägt. Aus diesem Grund werden hier 
Dachform und Dachaufbauten gesteuert. 
 

          
       
4. Einfriedigungen 
Im Bereich von Wendeanlagen soll die Verkehrsfläche wegen des geringen 
Raumbedarfs räumlich nicht eingeschränkt werden.  
 
5. Zusammenfassung 
 
Mit dieser Satzung sollen prägende Gestaltungsmerkmale der Ortslage Lucherberg 
geschützt werden.  Eine bauliche Weiterentwicklung oder Umbau- und Erweite-
rungsmaßnahmen werden durch diese Festsetzungen nicht verhindert oder er-
schwert. 
Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung überlagert keine Flächen in Gel-
tungsbereichen rechtskräftiger Bebauungspläne. Die  Grundlagen in diesen Berei-
chen werden nicht geändert 
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